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Anordnung
über die Planung und Leitung von Forschungs
und Entwicklungseinrichtungen im Bereich des 
Landwirtschaftsrates der Deutschen Demokratischen 
Republik nach der wirtschaftlichen Rechnungs

führung

vom 1. November 1967

In der Periode des entwickelten gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus in der Deutschen Demokrati
schen Republik sind die stürmische Entwicklung der 
Wissenschaft und die schnelle produktive Nutzung wis
senschaftlicher Erkenntnisse zur entscheidenden 
Grundlage für die Erhöhung der Effektivität des ge
sellschaftlichen Reproduktionsprozesses geworden.

Die Entwicklung der Produktion und der Renta
bilität der Land- und Forstwirtschaft sowie der Nah
rungsgüterwirtschaft werden weitgehend davon be
stimmt, wie die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
auf die volkswirtschaftlichen Schwerpunkte konzen
triert, schnell und mit hohem Erkenntniswert abge
schlossen und die Ergebnisse mit einem großen ökono
mischen Nutzen in die Praxis eingeführt werden.

Von den prognostisch bestimmten Strukturentschei
dungen ausgehend, gilt es, die Schwerpunkte der wis
senschaftlichen Arbeit festzulegen und die sozialisti
sche Gemeinschaftsarbeit mit dem Ziel zu organisieren, 
alle Forschungskapazitäten rationell zu nutzen, den 
Nutzeffekt der Forschung zu erhöhen sowie die Ent
wicklungszeiten und die Überleitungsphasen zur Über
tragung der Ergebnisse in die Praxis zu verkürzen.

Zur Verwirklichung dieser Forderung ist es not
wendig, das ökonomische System des Sozialismus auch 
in den Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen im 
Bereich des Landwirtschaftsrates der Deutschen De
mokratischen Republik durchzusetzen. Das ökonomi
sche System des Sozialismus als Gesamtsystem zwingt 
zur bewußten Ausnutzung der ökonomischen Gesetze 
und erfordert die volle Entfaltung der sozialistischen 
Demokratie sowie die Anwendung der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung als Methode der planmäßigen Wirt
schaftsführung. Dazu wird im Einvernehmen mit den 
Leitern der zuständigen zentralen staatlichen Organe 
folgendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Anordnung gilt für alle Forschungs- und Ent
wicklungseinrichtungen — im folgenden Institute ge
nannt — der Deutschen Akademie der Landwirtschafts
wissenschaften zu Berlin (im folgenden DAL genannt), 
des Landwirtschaftsrates der Deutschen Demokrati
schen Republik, der Bezirkslandwirtschaftsräte sowie 
der staatlichen Komitees und WB auf dem Gebiet der 
Land- und Forstwirtschaft.

§ 2 
Grundsätze 

der Planung und Durchführung 
wissenschaftlich-technischer und sonstiger Aufgaben

(1) Die Institute arbeiten ab 1. Januar 1968 nach der 
wirtschaftlichen Rechnungsführung. Die Planung der 
wissenschaftlichen Arbeit auf dem gesamten Gebiet 
der Agrarforschung erfolgt im Rahmen des Planes 
Wissenschaft und Technik, der durch den Vorsitzenden 
des Landwirtschaftsrates der Deutschen Demokrati
schen Republik bestätigt und durch die DAL als zen
trale Einrichtung der Forschung im Bereich der Land
wirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft mit anderen 
Wissenschaftszweigen koordiniert wird.

(2) Die wissenschaftlich-technischen Aufgaben der 
Institute sind auf der Grundlage des Perspektivplanes 
der Agrarforschung und der vom Plenum der DAL 
festgelegten Forschungsschwerpunkte in den Perspek
tivplänen der Institute zu planen und in jährlich auf
zustellenden Institutsplänen (Betriebsplänen) zu prä
zisieren. Für die Aufstellung und Bestätigung der 
Perspektiv- und Institutspläne gelten die planmetho
dischen Bestimmungen. Für die Planung und Kontrolle 
der Durchführung von Forschungsthemen mit kom
plexem Charakter ist die Netzwerktechnik anzuwen
den.

(3) Der Landwirtschaftsrat der Deutschen Demokra
tischen Republik und die Staats- und wirtschaftsleiten
den Organe der Land- und Forstwirtschaft als Auf
traggeber bilden zur planmäßigen Finanzierung der 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Rahmen der 
zentral vorgegebenen Schwerpunktaufgaben aus Haus
halts- bzw. eigen erwirtschafteten Mitteln Fonds für die 
Forschung und Entwicklung


